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Sotzung

der

mWSE AG

lL Allgemeine Bestimmungen

$ I Firmo, Sitz und Geschöftsjohr

(1) Die Aktiengesellschoft führt die Firmo

mVISE AG

(2) Sie hot ihren Sitz in Düsseldorf.

(3) Dos Geschöftsjohr ist dos Kolenderjohr.

(4) Die Douer der Gesellschoft ist unbestimmt.

$ 2 Gegenstond des Unternehmens

(1) Gegenstond des Unternehmens sind die Entwicklung, der Vertrieb, die lnstollotion und
Pflege von Softwore, der Betrieb von Softwore f ür Dritte, der Betrieb, einer
Werbeogentur, die Erbringung von Berotungs- und onderen Dienstleistungen,
insbesondere ouf den Gebieten der Dotenopplikotionen für drohtlose
Kommunikotionstechniken, sowie die Entwicklung, Bereitstellung und der Vertrieb von
Kommunikotions-,lnternet-, Mobile- und Multimediodienstleistungen oller Art.

(2) Die Gesellschoft ist zu ollen Moßnohmen und Geschöften berechtigt, die unmittelbor
oder mittelbor geeignet sind, dem Gegenstond des Unternehmens zu dienen. Sie ist
insbesondere berechtigt, im ln- und Auslond Zweigniederlossungen zu errichten,
sowie ondere Unternehmen im ln- und Auslond zu gründen, zu erwerben und sich on
ihnen zu beteiligen.

$ 3 Bekonntmochungen

Die Gesellschoft veröffentlicht ihre Bekonntmochungen im elektronischen Bundesonzeiger
sowie ouf ihrer firmeneigenen Web-Site, wobei es für die Bekonntmochungen, die noch
Gesetz und/oder Sotzung in den Gesellschoftsblöttern veröffentlicht werden müssen
(Pflichtbekonntmochungen), nur ouf die Veröffentlichung im elektronischen Bundesonzeiger
onkommt.

ll. Grundkqpitol und Aktien

$ 4 Höhe und Einteilung des Grundkopitols, Aktienurkunden

(1) Dos Grundkopitol betrögt EUR 21-.283.619,00 (in Worten: Euro einundzwanzig
Millionen zweihundertdreiundochtzigtousendsechshundertneunzehn).



(B)

(2) Es ist eingeteilt in 21,.283.619.00 Stuckoktien ohne Nennbetrog

(3) Der Anspruch des Aktionörs ouf Verbriefung seines Anteils ist ousgeschlossen. Die
Gesellschoft ist berechtigt, Urkunden über einzelne Aktien (Einzelurkunden) oder ùber
mehrere Aktien (Sommelurkunden) ouszustellen. Ebenso ist der Anspruch des
Aktionörs ouf Ausgcbe von Gewinnonteil- und Erneuerungsscheinen ousgeschlossen.

(4) Die Aktien louten ouf den lnhober. Die Aktien sind in den Hondel im Scole Segment,
einem Teilbereich des Open Morket (Freiverkehr) on der Fronkfurter Wertpopierbörse,
einbezogen; sie können stottdessen ouch in den Hondel in einem onderen Teilbereich
des Open Morket (Freiverkehr) on der Fronkfurter Wertpopierbörse oder in den Hondel
on einem regulierten Morkt einer inlöndischen Börse einbezogen werden.

(5) Die Form der Aktienurkunden und der Gewinnonteil- und Erneuerungsscheine setzt
der Vorstond mit Zustimmung des Aufsichtsrotes fest.

(6) Bei Kopitolerhöhungen konn die Gewinnberechtigung neuer Aktien obweichend von
S 60 Abs. 2 Aktc bestimmt werden.

(7) oufgehoben

Der Vorstond ist ermöchtigt, bis zum 18. )uni 2029 dos Grundkopitol der Gesellschoft
mit Zustimmung des Aufsichtsrots durch Ausgobe neuer Aktien gegen Bor- oder
Socheinlogen einmol oder mehrmols um bis zu insgesomt EUR 10.641-.809,00 zu
erhöhen (Genehmigtes Kopitol 2O24l.Die neuen Aktien sind grundsötzlich den
Aktionören zum Bezug (ouch im Wege des mittelboren Bezugs gemöß S 186 Abs. 5
Sotz l- AktG) onzubieten. Der Vorstond wird jedoch ermöchtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrots dos Bezugsrecht der Aktionöre insbesondere in folgenden Föllen gonz
oder teilweise ouszuschließen:

für Spitzenbetröge, die sich oufgrund des Bezugsverhöltnisses ergeben,

sofern die Kopitolerhöhung gegen Socheinlogen erfolgt, um die neuen
Aktien der Gesellschoft Dritten oder Aktionören gegen Socheinloge im
Rohmen von Unternehmenszusommenschlussen oder im Rohmen des
Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen on
Unternehmen (einschließlich der Erhöhung bestehenden Anteilsbesitzes),
oder onderen mit einem solchen Erwerbsvorhoben im Zusommenhong
stehenden einlogeföhigen Wirtschoftsgütern, einschließlich Forderungen
gegen die Gesellschoft, onbieten zu können, oder um die neuen Aktien der
Gesellschoft oußerholb solcher Erwerbsvorhoben Dritten oder Aktionören
gegen Socheinloge im Rohmen der Rückführung von der Gesellschoft
gewöhrten Dorlehen oder der Befriedigung sonst¡ger Verbindlichkeiten der
Gesellschoft durch Forderungserwerb sowie im Rohmen des Erwerbs
sonstiger einlogeföhiger Wirtschoftsgüter onbieten zu können,

sofern die Kopitolerhöhung gegen Boreinlogen erfolgt und der ouf die neuen
Aktien, für die dos Bezugsrecht ousgeschlossen wird, insgesomt entfollende
onteilige Betrog des Grundkopitols 2oo/o des zum Zeitpunkt der Eintrogung
des Genehmigten Kopitols 2024 in dos Hondelsregister bestehenden
Grundkopitols oder - sofern dieser Betrog niedriger ist - 2Oo/o des zum
Zeitpunkt der Ausgobe der neuen Aktien bestehenden Grundkopitols nicht
überschreitet, und die neuen Aktien gegen Boreinlogen zu einem
Ausgobebetrog ousgegeben werden, der den Börsenpreis der bereits

a

a



a

a

bestehenden Aktien der Gesellschoft derselben Ausstottung zum Zeitpunkt
der endgùltigen Festlegung des Ausgobebetrogs durch den Vorstond nicht
wesentlich im Sinne der $ 203 Abs. 1 und 2 i. V. m. S 186 Abs. 3 Sotz 4 AktG
unterschreitet. Sofern wöhrend der Loufzeit des Genehmigten Kopitols 2024
von onderen Ermöchtigungen zur Ausgobe oder zur Veröußerung von
Aktien der Gesellschoft oder zur Ausgobe von Rechten, die den Bezug von
Aktien der Gesellschoft ermöglichen oder zu ihm verpflichten, Gebrouch
gemocht und dobei dos Bezugsrecht gemöß oder entsprechend $ 186 Abs.
3 Sotz 4 AktG ousgeschlossen wird, ist dies ouf die vorstehend genonnte
2Oo/o- Grenze onzu rechnen, u nd

soweit der Bezugsrechtsousschluss dozu dient, um lnhobern von
Optionsschuldverschreibungen oder Glöubigern von
Wondelschuldverschreibungen, die von der Gesellschoft ousgegeben
wurden oder werden, ein Bezugsrecht ouf neue Aktien in dem Umfong zu
gewöhren, wie es ihnen noch Ausübung der Options- oder
Wondlungsrechte bzw. noch Erfüllung von Wondlungspflichten zustünde,
oder neue Aktien in dem Umfong zu gewöhren, wie sie ihnen noch
Ausübung der Options- oder Wondlungsrechte bzw. noch Erfüllung von
Wondlungspflichten zustehen, und

zur Gewöhrung einer sogenonnten Aktiendividende (Scrip Dividend), bei der
den Aktionören ongeboten wird, ihren Dividendenonspruch (gonz oder
teilweise) ols Socheinloge gegen Gewöhrung neuer Aktien ous dem
genehmigten Kopitol in die Gesellschoft einzulegen.

Uber den lnholt der Aktienrechte und die weiteren Bedingungen der Aktienousgobe
einschließlich des Ausgobebetrogs entscheidet der Vorstond mit Zustimmung des
Aufsichtsrotes. Der Aufsichtsrot wird ermöchtigt, die Sotzung entsprechend der
jeweiligen Ausnutzung des Genehmigten Kopitols 2024 oder noch Ablouf der
Ermöchtig ungsf rist o nzupossen.

(e) Dos Grundkopitol ist um bis zu EUR 2.800.000,00 durch Ausgobe von bis zu
2.800.000 neuen, ouf den lnhober loutenden Stuckoktien bedingt erhöht (Bedingtes
Kopitol 2022). Dos Bedingte Kopitol 2022 dienT der Gewöhrung von Aktien on die
lnhober von Schuldverschreibungen, die oufgrund der von der Houptversommlung
vom2L. Juni 201-B unterTogesordnungspunkt 9 beschlossenen Ermöchtigung bis zum
20. Juni 2023 ousgegeben oder gorontiert wurden.

Die Ausgobe der neuen Aktien erfolgt zu dem noch Moßgobe der jeweiligen
Ermöchtigung jeweils festzulegenden Wondlungs- oder Optionspreis, Die bedingte
Kopitolerhöhung ist nur insoweit durchzuführen, wie, jeweils gonz oder teilweise, von
Wondlungs- oder Optionsrechten ous Schuldverschreibungen gemöß der jeweiligen
Ermöchtigung Gebrouch gemocht wird und/oder wondlungspflichten ous solchen
Schuldverschreibungen erfüllt werden und soweit die Wondlungs- oder Optionsrechte
bzw. Wondlungspflichten jeweils nicht durch eigene Aktien, durch Aktien ous
genehmigtem Kopitol und/oder einer onderen börsennotierten Gesellschoft bedient
werden.

Der Vorstond ist ermöchtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der
bedingten Kopitolerhöhung festzusetzen.

(10) Dos Grundkopitcl ist um bis zu EUR 7.341.809,00 durch Ausgobe von bis zu
7.341.809 neuen, ouf den lnhober loutenden Stuckoktien bedingt erhöht (Bedingtes



Kopitol 2024). Dos Bedingte Kopitol 2024 dienL der Gewöhrung von Aktien on die
lnhober von Schuldverschreibungen, die oufgrund der von der Houptversommlung
vom 9. August 2022 unler Togesordnungspunkt 6 beschlossenen Ermöchtigung bis
zum B. August 2027 ausgegeben oder gorontiert wurden. Die Ausgobe der neuen
Aktien erfolgt zu dem noch Moßgobe der Ermöchtigung festzulegenden Wondlungs-
oder Optionspreis. Die bedingte Kopitolerhöhung ist nur insoweit durchzuführen, wie,
jeweils ganz oder teilweise, von wondlungs- oder optionsrechten ous
Schuldverschreibungen gemöß der Ermöchtigung Gebrouch gemocht wird und/oder
Wondlungspflichten ous solchen Schuldverschreibungen erfüllt werden und soweit die
Wondlungs- oder Optionsrechte bzw. Wondlungspflichten jeweils nicht durch eigene
Aktien, durch Aktien ous genehmigtem Kopitol und/oder einer onderen
börsennotierten Gesellschoft bedient werden. Der Vorstond ist ermöchtigt, die
weiteren Einzelheiten der Durchfùhrung der bedingten Kopitolerhöhung festzusetzen.

(11) Dos Grundkopitol ist um bis zu EUR 500.000,00 durch Ausgobe von bis zu Stück
500.000 ouf den lnhober loutende Stückoktien bedingt erhöht (Bedingtes Kopitol Vlll).
Die bedingte Kopitolerhöhung dient ousschließlich der Gewöhrung von Rechten on die
lnhober von Aktienoptionsrechten ous dem Aktienoptionsprogromm Vlll, zu deren
Ausgobe der Vorstond bzw. bei einer Optionsousgobe on Mitglieder des Vorstonds,
der Aufsichtsrot in der Zeit bis zum B. August 2O27 (einschließlich) mit Beschuss der
Houptversommlung vom 9. August2022 gemöß vorstehender Ziffer 5.2 ermöchtigt
wurde. Die bedingte Kopitolerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die lnhober
von Aktienoptionsrechten, die oufgrund der Ermöchtigung der Houptversommlung
vom 9. August 2022 gewöhrt wurden, diese Aktienoptionsrechte ousüben und die
Gesellschoft die Aktienoptionsrechte nicht durch Lieferung eigener Aktien oder durch
Borzohlung erfüllt

Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschöftsjohres om Gewinn teil, für dos
zum Zeitpunkt der Ausgobe der neuen Aktien noch kein Beschluss der
Houptversommlung über die Verwendung des Bilonzgewinns gefosst worden ist.

Der Vorstond ist ermöchtigt, dìe weiteren Einzelheiten der Durchführung der
bedingten Kopitolerhöhung festzulegen, es sei denn, es sollen Aktienoptionsrechte
und Aktien on Mitglieder des Vorstonds der Gesellschoft ousgegeben werden; in
diesem Foll legt der Aufsichtsrot die weiteren Einzelheiten der Durchführung der
bedingten Kopitolerhöhung fest. Der Aufsichtsrot ist ermöchtigt, die Fossung der
Sotzung entsprechend dem Umfong der Kopitolerhöhung ous dem Bedingten Kopitol
Vlllzu öndern.

lll. Vorstond

$ 5 Zusommensetzung

Der Vorstond der Gesellschoft besteht ous einer oder mehrerer Personen. Die Zohl der
Mitglieder des Vorstonds bestimmt der Aufsichtsrot.

$ 6 Geschöftsführung, Vertretung

(1) Der Aufsichtsrot hot festzulegen, welche Arten von Geschöften nur mit seiner
Zustimmung durch den Vorstond vorgenommen werden dürfen. Der Aufsichtsrot konn
den Kotolog zustimmungspflichtiger Geschöfte jederzeit öndern. Er konn seine
Zustimmung ollgemein oder im Einzelfoll erteilen.



(2) Besteht der Vorstond ous mehreren Personen, so vertreten jeweils zwei
Vorstondsmitglieder die Gesellschoft oder ein Vorstondsmitglied in Gemeinschoft mit
einem Prokuristen. Der Aufsichtsrot konn bestimmen, doss einzelne
Vorstondsmitglieder ollein zur Vertretung der Gesellschoft befugt sind und/oder
Rechtsgeschöfte zugleich ols Vertreter eines Dritten vornehmen können.

lV. Aufsichtsrot

$ 7 Zusommensetzung, Amtszeit

(1) Der Aufsichtsrot besteht ous 4 Mitgliedern

(2) Die Wohl der Aufsichtsrotsmitglieder erfolgt für die Zeit bis zur Beendigung der
Houptversommlung, die über die Entlostung für dos 4. Geschöftsjohr beschließt.
Hierbei wird dos Geschöftsjohr, in dem die Wohl erfolgt, nicht mitgerechnet. Die
Houptversommlung konn bei der Wohl eine kürzere Amtszeit bestimmen. Eine
Wiederwohl ist möglich.

(3) Die Wohl des Nochfolgers eines vor Ablouf seiner Amtszeit ousgeschiedenen
Mitglieds erfolgt nur f ür den Rest der Amtszeit des ousgeschiedenen Mitglieds.

(4) Bei der Wohl von Aufsichtsrotsmitgliedern, die von der Houptversommlung gewöhlt
werden, können für die gleiche Zeit ebenso viele Ersotzmitglieder gewöhlt und die
Reihenfolge bestimmt werden, in der sie on die Stelle der wöhrend ihrer Amtszeit
ousscheidenden Aufsichtsrotsmitglieder der Anteilseigner für die restliche Amtsdouer
treten.

(5) Jedes Mitglied und Ersotzmitglied des Aufsichtsrots konn sein Amt durch eine on den
Vorsitzenden des Aufsichtsrotes und den Vorstond zu richtende schriftliche Erklörung
unter Einholtung einer Frist von zwei Wochen niederlegen.

$ B Vorsitzender und Stellvertreter

(1) Der Aufsichtsrot wöhlt in der ersten Sitzung noch seiner Wohl ous seiner Mitte einen
Vorsitzenden und einen oder mehrere Stellvertreter für die Douer der Amtszeit im
Aufsichtsrot.

(2) Die Wohl ist unverzüglich zu wiederholen, sobold sich eines dieser Amter erledigt.

$ 9 Einberufung und Beschlussfossung

(1) Die Sitzungen des Aufsichtsrotes werden durch den Vorsitzenden, im Folle seiner
Verhinderung durch seinen Stellvertreter, mündlich, fernmündlich, schriftlich, per
Telefox, telegrofisch oder per e-moil unter Angobe der Togesordnung mit einer Frist
von zwei Wochen einberufen. Bei der Berechnung der Frist werden der Tog, on dem
die Einlodung obgegeben wird, und der Tog der Sitzung nicht mitgerechnet. ln
dringenden Föllen konn der Vorsitzende die Frist obkürzen.

Der Aufsichtsrot ist beschlussföhig, wenn mindestens drei Mitglieder on der
Beschlussfossung teilnehmen. Abwesende Mitglieder können ouch dodurch on der

(2)



(6)

(7)

Beschlussfossung teilnehmen, doss sie eine schriftliche Stimmenobgobe überreichen.
Ein Mitglied nimmt ouch donn on der Beschlussfossung teil, wenn es sich der Stimme
enthölt.

(3) Beschlüsse bedürfen der Mehrheit der Mitglieder des Aufsichtsrots, Bei der erneuten
Abstimmung über den Beschlussgegenstond stehen dem Vorsitzenden bei
Stimmengleichheit zwei Stimmen zu.

(4) Beschlüsse des Aufsichtsrotes werden grundsötzlich in Prösenzsitzungen gefosst. Der
Aufsichtsrot konn ouch oußerholb von Sitzungen schriftlich, telegrof isch,
fernmündlich, per Telefox, Videokonferenz oder per e-moil obstimmen, wenn kein
Mitglied widerspricht. Über die Form der Beschlussfossung entscheidet der
Vorsitzende.

(5) Über die Sitzungen des Aufsichtsrotes ist eine Niederschrift onzufertigen, die von dem
Vorsitzenden der Sitzung zu unterzeichnen ist. Bei Beschlussfossungen oußerholb von
Sitzungen ist die Niederschrift vom Vorsitzenden des Aufsichtsrots zu unterzeichnen
und unverzüglich ollen Mitgliedern zuzuleiten.

Der Vorsitzende ist ermöchtigt, im Nomen des Aufsichtsrots die zur Durchführung der
Beschlüsse erforderlichen Willenserklörungen obzugeben und on den Aufsichtsrot
gerichtete Erklörungen in Empfong zu nehmen.

Aufsichtsrotssitzungen sollen einmol im Kolendervierteljohr und müssen zweimol im
Ko lendervierteljo hr stottf inden.

$ l0 Geschöftsordnung und Anderung der Sotzungsfossung

(1) Der Aufsichtsrot konn sich im Rohmen der gesetzlichen Vorschriften und der
Bestimmungen dieser Sotzung eine Geschöftsordnung geben.

(2) Der Aufsichtsrot ist befugt, Anderungen der Sotzung, die nur die Fossung betreffen, zu
beschließen.

$ 11Vergütung

(1) Jedes Mitglied des Aufsichtsrots erhölt eine feste, noch Ablouf des Geschöftsjohres
zohlbore jöhrliche Vergütung in Höhe von EUR 1-0.000,00.

(2) Aufsichtsrotsmitglieder, die dem Aufsichtsrot nicht wöhrend eines vollen
Geschöftsjohres ongehört hcben, erholten die Vergütung entsprechend der Douer
ihrer Zugehörigkeit zum Aufsichtsrot.

V. Houptversommlung

5 12 Ort und Einberufung

(1) Die Houptversommlung findet innerholb der ersten ocht Monote noch Ablouf des
Geschöftsjohres om Sitz der Gesellschoft, om Sitz einer Niederlossung der
Gesellschoft oder om Sitz einer deutschen Wertpopierbörse stott.



(2) Die Houptversommlung wird durch den Vorstond oder in den gesetzlich
vorgeschriebenen Föllen durch den Aufsichtsrot einberufen.

(3) Die Houptversommlung ist - soweit gesetzlich keine kürzere Frist zulössig ist -

mindestens dreißig Toge vor dem Tog der Versommlung einzuberufen. Der Tog der
Houptversommlung und der Tog der Einberufung sind nicht mitzurechnen. Die
Einberuf ungsfrist verlöngert sich um die Toge der Anmeldefrist (g 13 Abs. 1-).

$ 13 Recht zur Teilnohme on der Houptversommlung und Ausübung des Stimmrechtes

(1) Zur Teilnohme on der Houptversommlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind
nur die Aktionöre berechtigt, die sich unter Einholtung der gesetzlichen Frist bei der
Gesellschoft oder einer in der Einberufung bezeichneten Stelle in Textform in
deutscher oder englischer Sproche onmelden.

(2\ Die Aktionöre hoben dorüber hinous ihre Berechtigung zur Teilnohme cln der
Houptversommlung und zur Ausübung des Stimmrechts nochzuweisen. Dozu ist ein in
Textform in deutscher oder englischer Sproche erstellter besonderer Nochweis des
Anteilsbesitzes durch dos depotführende lnstitut erforderlich. Für den Zeitpunkt, ouf
den sich der Nochweis beziehen muss, und dessen Vorloge finden die für
börsennotierte Gesellschoften geltenden gesetzlichen Fristen entsprechende
Anwendung.

(3) Dos Stimmrecht konn durch Bevollmöchtigte ousgeubt werden, Für die Erteilung der
Vollmocht, ihren Widerruf und den Nochweis der Bevollmöchtigung gegenüber der
Gesellschoft gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Soweit dos Gesetz nicht
zwingend eine strengere Form verlongt, genügt die Textform. Der Vorstond ist
ermöchtigt, in der Einberufung Formerleichterungen oder - soweit gesetzlich zulössig -
erschwerende Formerfordernisse für die Erteilung, den Widerruf einer Vollmocht und
den Nochweis der Bevollmöchtigung gegenüber der Gesellschoft sowie Einzelheiten
zum lnholt und Verfohren vorzusehen. $ 1-35 AktG bleibt unberührt. Die
Wohrnehmung durch den von der Gesellschoft benonnten Stimmrechtsvertreter ist
ousgeschlossen, wenn ihr keine Einzelweisung zugrunde liegt.

$ 14 Vorsitz in der Houptversommlung

(1) Die Houptversommlung leitet der Vorsitzende des Aufsichtsrots, bei dessen
Verhinderung ein onderes vom Aufsichtsrot zu bestimmendes Aufsichtsrotsmitglied
der Aktionöre.

(2) Der Versommlungsleiter leitet die Verhondlungen und bestimmt die Reihenfolge der
Gegenstönde der Togesordnung sowie die Art der Abstimmung.

(3) Der Versommlungsleiter bestimmt die Reihenfolge der Redner und der Behondlung
der Togesordnungspunkte. Er konn, soweit gesetzlich zulössig, ongemessene
Beschrönkungen der Redezeit, der Frogezeit oder der zusommengenommenen Rede-
und Frogezeit für den gonzen Houptversommlungsverlouf, für einzelne Gegenstönde
der Togesordnung und für einzelne Redner zu Beginn oder wöhrend des Verlouf der
Houptversommlung festlegen sowie, soweit dies für eine ordnungsgemöße
Durchführung der Houptversommlung erforderlich ist, den Schluss der Debotte
onordnen.



Der Versommlungsleiter bestimmt dorüber hinous dos Abstimmungsverfohren und
konn, soweit gesetzlich zulössig, eine von der Einlodung obweichende Reihenfolge der
Abstimmungsgegenstönde bestimmen und über die Zusommenfossung von sochlich
zusommengehörigen Beschlussgegenstönden zu einem Abstimmungspunkt
entscheiden.

$ 15 Beschlussfossung, Übertrogung

(1) Die Beschlüsse der Houptversommlung werden mit einfocher Mehrheit der
obgegebenen Stimmen gefosst, soweit nicht dos Gesetz oder diese Sotzung zwingend
eine größere Mehrheit vorschreiben.

(2) Jede Stückoktie gewöhrt eine Stimme.

(3) Jede StÜckoktie gewöhrt eine Stimme. Der Vorstond ist ermöchtigt, die vollstöndige
oder teilweise Bild- und/oder Tonübertrogung der Houptversommlung in einer von ihm
nöher bestimmten Weise zuzulossen; wöhrend der Houptversommlung steht dieses
Recht nicht dem Vorstond, sondern dem Versommlungsleiter zu. Der Vorstond ist
ferner ermöchtigt vorzusehen, doss die Aktionöre on der Houptversommlung ouch
ohne Anwesenheit onderen Ort und ohne einen Bevollmöchtigten teilnehmen und
sömtliche oder einzelne ihrer Rechte gonz oder teilweise schriftlich oder im Wege
elektronischer Kommunikotion ousüben können. Soweit der Vorstond von diesen
Ermöchtigungen Gebrouch mocht, ist dies in der Einberufung bekonnt zu mochen.

Vl. Johresobschluss, Gründungskosten

$ 16 Johresobschluss

(1) Der Vorstond hot innerholb der gesetzlichen Fristen die Bilonz, die Gewinn- und
Verlustrechnung und den Anhong (Johresobschluss) sowie den Logebericht für dos
vorongegongene Geschöftsjohr oufzustellen und dem Aufsichtsrot mit dem Vorschlog
über die Verwendung des Bilonzgewinns sowie dem Abschlussprüfer vorzulegen.

Der Aufsichtsrot hot den Johrescbschluss, den Logebericht sowie den Vorschlog für
die Verwendung des Bilonzgewinns zu prüfen. Billigt er noch Prüfung den
Johresobschluss, so ist dieser festgestellt, sofern nicht Vorstond und Aufsichtsrot
beschließen, die Feststellung des Johresobschlusses der Houptversommlung zu
überlossen.

(2) Stellen Vorstond und Aufsichtsrot den Johresobschluss fest, so können sie Betröge bis
zur Höhe des Johresüberschusses in die onderen Gewinnrücklogen einstellen. Sie sind
dorüber hinous ermöchtigt, bis zu einem weiteren Vieftel des Johresüberschusses
Betröge in die onderen Gewinnrücklogen einzustellen, solonge die onderen
Gewinnrücklogen die Hölfte des Grundkopitols nicht übersteigen und soweit sie noch
der Einstellung die Hölfte des Grundkopitols nicht übersteigen werden.

(3) Stellt die Houptversommlung den Johresobschluss fest, so können Betröge bis zur
Hölfte des Johresüberschusses in die onderen Gewinnrücklogen eingestellt werden.

Bei der Berechnung des gemöß Abs. (2) und (3) in die onderen Gewinnrücklogen
einzustellenden Teils des Johresüberschusses sind vorob Betröge, die in die

(4)



gesetzl¡che Rückloge einzustellen sind, und ein Verlustvortrog vom Johresüberschuss
obzuziehen.

5 17 Gründungskosten

Die Grundungskosten werden bis zu einer Höhe von 5.000,00 Euro von der Gesellschoft
übernommen.



Hiermit beglaubige ich die Übereinstimmung der in dieser Datei enthaltenen Bilddaten (Abschrift) 

mit dem mir vorliegenden Papierdokument (Urschrift).

Düsseldorf, den 02.07.2024

Dr. Hannes Klühs, Notar


